
Anfrage des Abgeordneten Johannes Becher, BÜNDNIS 90 / 
DIE GRÜNEN 
 
zum Plenum vom 7./8./9. Juli 2020 
 
 
Corona-Hilfen an Kommunen 

Ich frage die Staatsregierung: Von welchem Verteilungsverfahren in Bayern 
geht die Staatsregierung für die Verteilung der Gelder für die Gewerbesteu-
erausfälle, die Kommunen im Zuge der Corona-Pandemie erlitten haben, aus, 
wann ist nach Ansicht der Staatsregierung mit einer Auszahlung zu rechnen? 
 
 
Antwort des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat: 
 
Zur Kompensation von Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer läuft derzeit 
noch das Gesetzgebungsverfahren auf Bundesebene. Die bundesgesetzli-
chen Regelungen treten voraussichtlich am 1. Oktober 2020 in Kraft. Für die 
Verteilung der Mittel werden die Länder zuständig sein. In Bayern werden die 
Kriterien in enger Abstimmung mit den kommunalen Spitzenverbänden fest-
gelegt. Die Gespräche dazu laufen. Konkrete Aussagen über die Verteilungs-
kriterien und die Auszahlungszeitpunkte sind noch nicht möglich.  
 
 
 


